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1. Einleitung 
Die Stadt Hilden beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 177A aufzustellen, der die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer mehrgruppigen Kinder-
tagesstätte (KiTa) am Standort Salzmannweg/Bruchhauser Weg schaffen und gleich-
zeitig dem ortsansässigen Tennisverein Entwicklungsmöglichkeiten durch die Option 
zum Bau einer kleinen Tennishalle einräumen soll. 
 
Die Vorhabenfläche befindet sich am südlichen Rand der Stadt Hilden unmittelbar 
nördlich der Stadtgrenze zu Langefeld und ist umgeben von Wohnbebauung, Grün-
land, Acker und Gehölz umstandenen Abgrabungsseen (vgl. Abbildung 1). 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 17.250 m² und ist derzeit in weiten Teilen 
durch ungedeckte Sportanlagen samt Umkleidegebäude, in kleineren Teilen durch 
Grünfläche (zur Hälfte extensiv genutzt) eingenommen (Abbildung 2).  
 

  
Abbildung 1: Lage der Vorhabenfläche  

2 Grundlagen 

2.1 Lage im Raum, Topographie, derzeitige und 
frühere Nutzung, Siedlungsstruktur 

Das Plangebiet liegt zwischen dem Salzmannweg im Norden, dem Bruchhauser Weg 
im Westen und der südlichen Stadtgrenze von Hilden, die gleichzeitig den Verlauf 
des Oerkhausgrabens bildet (Abbildung 1).  
Südlich des gehölzbestandenen Bachs grenzt eine Ackerfläche. Westlich des Bruch-
hauser Weges befindet sich ein Wohngebiet bestehend aus Einfamilienhäusern, an 
das sich südlich Koppeln sowie ein kürzlich angelegtes Regenrückbecken in Richtung 
Plangebiet anschließen. Im weiteren Umfeld befinden sich zahlreiche 
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Aus dem Verfahren für den Bebauungsplan 36 B, 5. Änderung am Weidenweg liegt 
zudem eine Kompensationsverpflichtung für den westlichen Teil des Geltungsberei-
ches (Flurstück 255) vor. Die Festsetzung 3.1 �cFläche am Salzmannweg�^�����v�š�Z���o�š���(�}�o�r
gende Regelung: �c���µ�(�������Œ���À�}�v�������Œ���'���u���]�v�����������Œ���]�š�P���•�š���o�o�š���v���&�o�����Z�����u�]�š�������Œ���<���š���•�r
terbezeichnung: Gemarkung Hilden Flur 19 Flurstück 255 sind gemäß § 9 Abs. 1a Bau-
gesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB durch die Stadt Hilden 
(Sachgebiet Umwelt und Grünflächen) die Kompensationsmaßnahmen gemäß dem 
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 36B, 5. Änderung Nr. 
4.3 durchzuführen. Die Maßnahmen sind spätestens zwei Jahre nach Baubeginn des 
Jugendtreffs und der Sporthalle herzustellen. Diese Maßnahmen werden zu 70% dem 
Grundstück des Plangebiets der Bebauungsplanänderung Nr. 36B, 5. Änderung ge-
mäß § 9 Abs. 1a BauGB zugeordnet, auf dem die im Landschaftspflegerischen Fach-
beitrag beschriebenen Eingriffe zu erwarten sind. Sie dient der Abdeckung des Kom-
�‰���v�•���š�]�}�v�•�����(�]�Ì�]�š�•�X�^ 
Der zu diesem Bebauungsplan von der Stadt Hilden erstellte LBP beschreibt die Maß-
nahme wie folgt: �c�Y��Für weitere Ausgleichsmaßnahmen bietet sich die städtische 
Grünfläche am Salzmannweg an. lm Bebauungsplan ist sie als Grünfläche mit der ge-
naueren Definition "Spielplatz" und "Regenüberlaufbecken" ausgewiesen. Es ist ge-
plant eine Teilfläche von 40 x 25 m als Bolzwiese in diesem Frühjahr noch herzurich-
ten, die übrige Fläche ist für keine weitere Nutzung vorgesehen und könnte für Aus-
gleichsmaßnahmen in Anspruch genommen werden; ein Regenüberlaufbecken wird 
an dieser Stelle nicht mehr benötigt. Bei der Fläche handelt es sich um eine artenarme 
intensiv-�&���š�š�Á�]���•���U�����]�������µ�Œ���Z�����Æ�š���v�•�]�À�]���Œ�µ�v�P�������Œ���W�G���P�����Ì�µ�����]�v���Œ���'�o���š�š�Z���(���Œ�Á�]���•�������v�š�r
wickelt werden könnte. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, diese Fläche liegenzu-
lassen und sie lediglich zur Verhinderung von Verbuschung max. 1x jährlich im Sep-
tember zu mähen. Das Schnittgut ist abzufahren. Die Randbereiche der Wiesenfläche 
sollen mit einer Strauchhecke aus standortgerechten heimischen Gehölzen bepflanzt 
werden, zum Schutz vor Ablagerungen und Zerstörungen etc. ist sie zusätzlich mit 
einem Wildschutzzaun einzufassen. Mit dieser Maßnahme würde ein rechnerischer 
Wert von 21.210 Punkten erzielt werden, zusammen mit der Maßnahme auf dem 
Sportplatz ergibt das ein Wert von 24.510 Punkten. Der Ausgleich ist bei Realisierung 
der beiden genannten Maßnahmen zu 100 % erreicht und darüber hinaus ein Über-
schuss von 9.�ó�î�ô���W�µ�v�l�š���v�����Œ�Ì�]���o�š�U�������Œ���(�º�Œ�����v�����Œ���������µ�À�}�Œ�Z�������v�����v�Œ�����Z���v�����Œ���]�•�š�X�^ 
Von den 21.210 Punkten anrechenbarer Wertsteigerung sind somit 14.847 Punkte 
dem B-Plan 36 5. Änderung zuzurechnen. Die Ermittlung der Wertpunkte erfolgt 
nach dem Verfahren von Ludwig (Froelich und Sporbeck, 1991), da im Unterschied 
zum aktuell verwendeten LANUV-Verfahren mit einer 35-teiligen Skala arbeitet. Die 
zugeordnete Punktzahl entspricht somit vereinfacht 4.242 Punkten nach LANUV-
Verfahren. 
 
Das Plangebiet befindet sich im Einzugsbereich einer Trinkwassergewinnungsanlage 
(Wasserwerk Baumberg), die ca. 1,1 km nordwestlich betrieben wird. Das vom Land 
NRW betriebene wasserwirtschaftliche Portal ELWAS-Web verzeichnet für dieses 
Wasserwerk keine festgesetzte, sondern nur eine geplante Schutzzone. Ausweislich 
einer Auskunft der Bezirksregierung Düsseldorf vom 27.09.2018 ist das Wasser-
schutzgebiet Hilden-Karnap ist �c���u�� �ï�í�X�ì�í�X�î�ì�í�ò�� ���µ�•�P���o���µ�(���v�X�� ���]���� ���Œ�v���µ�š���� �&���•�š�•���š�r
zung befindet sich derzeit in Vorbereitung. Das Verfahren hat nach wie vor hohe Pri-
orität. Weitreichende Änderungen in der Brunnen- und Förderkonstellation erforder-
ten jedoch die vollständige Überarbeitung und Aktualisierung des Wasserschutz-

 
 Hinweis: der Bebauungsplan setzt keine Regenüberlaufbecken, sondern nur öffentliche Grünfläche fest. 

Vermutlich nimmt die textliche Darstellung auf den FNP Bezug. Das dort dargestellte Becken wurde be-
reits westlich des Flurstücks errichtet (Regenrückhaltebecken). 
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zonengutachtens. Weiterhin wirkt sich auch hier die o.g. Entscheidung des Oberver-
waltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen aus. Gegenüber der bisherigen 
Praxis werden nun wesentlich höhere Anforderungen an das hydrogeologische Gut-
achten und die Abgrenzung des Wasserschutzgebietes und seiner Zonen gestellt, so 
dass auch aus dieser Sicht das Wasserschutzgebietsgutachten zu überarbeiten war. 
In Anbetracht der aktuellen personellen Situation kann eine belastbare Aussage zum 
Zeitpunkt der Festsetzung des Wasserschutzgebietes derzeit nicht getroffen wer-
�����v�X�^ Der rechtskräftige Bebauungsplan verzeichnet das Plangebiet mit einer Lage 
im damaligen Wasserschutzzone IIIa. 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches aber noch innerhalb von deren Einwirkungsbe-
reich ist eine CO-Pipeline geplant, die allerdings noch nicht in Betrieb genommen 
wurde. 
 
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes des Kreises 
Mettmann. 
Für das Plangebiet finden sich im Landschaftsinformationssystem des Landes NRW 
(LINFOS) keine Einträge im Biotopkataster oder im Kataster der schutzwürdigen Bio-
tope. Allerdings ist der Freiraum südlich des Plangebiets Teil der Biotopverbundflä-
���Z�����cRegionale Biotopverbundachse zwischen Rheinaue und Heideterrasse�^���~VB-D-
4807-015), der eine besondere Bedeutung als Biotopverbindungselement im rheini-
schen Verdichtungsraum zwischen Hilden und Langenfeld zukommt. 

2.3 Boden 

Beurteilungsgrundlagen 
 

Dem Boden kommt sowohl wegen seiner 
zentralen Stellung im Naturhaushalt wie 
auch als Grundlage vielfältiger Nutzungen 
durch den Menschen eine wichtige Rolle 
bei der Beurteilung der Umweltverträg-
lichkeit von flächenbeanspruchenden 
Vorhaben zu.  
Die im Rahmen landschaftspflegerischer 
Planungen zu berücksichtigenden Funkti-
onen und Potentiale gibt Schema 1 wie-
der. 

Regel-, Speicher- und Pufferfunktion 

Böden haben vielfältige regulierende 
Funktionen für den Material- und Energie-
umsatz im Naturhaushalt. Durch Nieder-
schläge, über die Luft und durch Flächen-
nutzung kommt es zu Schadstoffeinträgen 
in den Boden. Physikalische, chemische 
und biologische Prozesse können die Fil-
terung, Bindung und Umwandlung so-
wohl von außen eingetragener wie auch 
natürlich im Boden vorhandener Substan-
zen bewirken. Aus dem Boden können 

 
 https://www.brd.nrw.de/system/files/migrated_documents/RR2018_74RR_NS_60ad374925d87.pdf  

Substanzen ins Grundwasser weitergelei-
tet, in die Luft freigesetzt oder in Bio-
masse (z. B. in die Vegetation) eingelagert 
und weiträumig verfrachtet werden. 
 
Diese Vorgänge sind über Regelkreise so-
wohl untereinander als auch mit anderen 
- z. B. klimatischen oder geologischen - 
Faktoren verknüpft, so dass für die Land-
schaftsplanung eine Beschränkung auf die 
wichtigsten Aspekte erfolgen muss.  
Dies sind in der Regel: 
�x bestehende Schadstoffbelastungen 

des Bodens 
�x Schutz der Gewässer (Grund- u. Ober-

flächenwasser) vor Schadstoffeinträ-
gen 

�x Möglichkeit dezentraler Nieder-
schlagswasserversickerung. 

Lebensraumfunktion 

Böden stellen den Lebensraum einer po-
tentiell reichhaltigen Flora und Fauna dar. 
Sie sind mitentscheidend dafür, welche 
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natürliche Vegetation und damit auch 
welche Tierwelt sich in einem Gebiet aus-
gebildet hat oder sich nach Ende mensch-
licher Eingriffe potentiell einstellen 
würde. Für das Kriterium Lebensraum-
funktion sind daher sowohl die tatsächli-
che aktuelle Bedeutung zu berücksichti-
gen als auch ihre potentielle - auf den na-
türlichen Entwicklungsmöglichkeiten be-
ruhende - Bedeutung für die Ausbildung 
einer mehr oder weniger schützenswer-
ten Tier- und Pflanzenwelt. Als besonders 
hoch zu bewerten für die Existenz vieler 
seltener Tier- und Pflanzenarten sind ge-
nerell solche Böden, die "extreme" Eigen-
schaften (sehr trocken, sehr feucht, nähr-
stoffarm) aufweisen. Wegen der geringen 
Flächengröße erfolgen entsprechende 
Aussagen im Kapitel 2.7. 
An dieser Stelle entscheidende Beurtei-
lungskriterien sind die Naturnähe der Bö-
den sowie die Intensität der vorgenom-
menen Eingriffe und - damit verbunden - 
die Möglichkeit, naturnahe Verhältnisse 
wiederherzustellen. 

Biotisches Ertragspotential 

Das biotische Ertragspotential - also die 
landwirtschaftliche Nutzungseignung ei-
ner Fläche - hängt von einer Vielzahl na-
türlicher Faktoren sowie von Art und In-
tensität der Bewirtschaftung ab. 
 
Zur Beurteilung wird im Weiteren auf die 
Boden- und die Grünlandgrundzahl zu-
rückgegriffen, die als integrierende Mess-
größen verschiedene Einzelfaktoren be-
rücksichtigten. Diese Zahlen machen An-
gaben zur landwirtschaftlichen Nutzungs-
eignung unter Außerachtlassung der tat-
sächlichen landwirtschaftlichen Nutzung 
(also z. B. der Bewirtschaftungsintensi-
tät). 
 
Die natürliche Nutzungseignung einer Flä-
che für die landwirtschaftliche Produktion 
kann durch Schadstoffbelastungen des 
Bodens in Frage gestellt werden. Zur Be-
urteilung liegen eine Vielzahl von Grenz- 
und Richtwerten vor, auf deren Darstel-
lung an dieser Stelle verzichtet wird, da 
eine nennenswerte Schadstoffbelastung 
im Entwicklungsgebiet nicht bekannt ist. 

Zustand im Untersuchungsgebiet und Bewertung 

Im gesamten Plangebiet herrscht nach Angaben der Bodenkarte 1: 50.000 natürli-
cherweise tonig-schluffiger Gley vor, der frei von Staunässe ist. Das Grundwasser 
liegt 2 bis 3 m unter GOK und hat daher keine prägende Wirkung an der Oberfläche. 
 
Tatsächlich ist der Boden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes in weiten Teilen 
durch die aktuellen Nutzungen als Tennisplätze und sonstige befestigten Flächen so-
wie wegen der im südlichen Plangebiet erfolgten Leitungsverlegungen erheblich ver-
ändert. Ein naturnaher Bodenaufbau ist allenfalls im westlichen Plangebiet mit sei-
nen ausgedehnten Wiesenflächen anzunehmen. 
Gemäß Bewertungssystematik des Geologischen Dienstes NW handelt es sich um 
Böden, die im natürlichen Zustand ein großes Wasserrückhaltevermögen und somit 
eine hohen Funktionserfüllung hinsichtlich der Regulations- und Kühlungsfunktion 
aufweisen und nach § 1 Abs. 1 LBodSchG besonders schutzwürdig sind. Tatsächlich 
dürften diese Bodeneigenschaften nur noch in kleineren Teilbereichen vorhanden 
sein. 
 
Das zum Bebauungsplan erstellte Bodengutachten (F.G.M., 2024) bestätigt den weit-
gehend naturnahen Bodenaufbau mit einer Oberbodenschicht aus schluffig-sandi-
gem und humosen Oberboden in einer Stärke von 0,3 bis 0,7 m und darunter anste-
hendem schluffigem bis schwach schluffigem Mittelsand über schwach kiesigem Mit-
telsand. 
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Abbildung 5: Bodenkarte (Geologischer Dienst NRW, 12.02.2025, dl-de/by-2-0, https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/, verän-

dert; Hintergrundkarte: Land NRW 2025) 

2.4 Wasser 

Beurteilungsgrundlagen 
 
Die im Rahmen der Planung zu untersu-
chenden Funktionen und Potentiale von 
Gewässern gibt Schema 2 wieder.  
 
Die Grundwasserschutzfunktion weist ei-
nen engen Zusammenhang zum Umwelt-
medium Boden, die Grundwasserneubil-
dungsfunktion einen engen Zusammen-
hang zu Boden und Klima auf. In beiden 
Fällen ist daher nicht von Funktionen des 
Wassers zu sprechen, sondern von Funkti-
onen einer Fläche, auf die verschiedene 
Medien Einfluss ausüben.  

Grundwasserschutzfunktion 

Der Schutz des Grundwassers vor Schad-
stoffeinträgen hängt von vielen Einzelfak-
toren ab: 
�x Bodenverhältnisse (Filter-, Speicher-, 

Puffervermögen, Wasserdurchlässig-
keit; Schadstoffbelastungen) 

�x Grundwasserflurabstand 
�x sonstige geologische Verhältnisse (u. a. 

hydraulische Durchlässigkeit) 
 

Ausgewiesene und geplante Wasser-
schutzzonen geben vor allem dann wert-
volle Hinweise auf mögliche Konflikte, 
wenn ansonsten nur unzureichende 
Grundlagen für die Beurteilung der Grund-
wasserschutzfunktion vorliegen. 

Grundwasserneubildungsfunktion 

Angesichts der normalerweise geringen 
Ausdehnung geplanter Baugebiete (in Re-
lation zur Größe des gesamten Gebietes, 
welches zur Mächtigkeit des Grundwassers 
beiträgt), sind messbare Auswirkungen auf 
den Grundwasserstand auch bei einer voll-
ständigen Flächenversiegelung in der Regel 
nicht zu erwarten. Da jedoch die Vielzahl 
�c�l�o���]�v���Œ�� �&�o�����Z���v�À���Œ�•�]���P���o�µ�v�P���v�^�� �]�v�� �]�Z�Œ���Œ��
Summe negative Auswirkungen haben 
kann, ist im Rahmen der landschaftspflege-
rischen Begleitplanung eine Abschätzung 
vorzunehmen, inwieweit durch entspre-
chende Maßnahmen (u. a. Niederschlags-
wasserrückhaltung und -versickerung) die 
Grundwasserneubildung erhalten werden 
kann. Veränderungen in der 
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Grundwasserneubildung, die zum Beispiel 
durch eine Veränderung des Bewuchses 
hervorgerufen werden, sind nicht Gegen-
stand des LBP. 

Wasserdargebotspotential (Grund- 
und Oberflächenwasser) 

Unter Wasserdargebotspotential ist die 
Menge und Qualität des wirtschaftlich 

nutzbaren Grundwassers zu verstehen. Zur 
Beurteilung ist zu berücksichtigen, ob tat-
sächlich eine wirtschaftliche Nutzung er-
folgt bzw. geplant ist.  
Da auf Menge und Qualität keine bzw. un-
wesentliche Einflüsse zu erwarten sind, 
wird eine Beurteilung dieses Potentials für 
die vorliegende Fragestellung nicht für not-
wendig gehalten. 

Zustand im Untersuchungsgebiet 

Auf der Vorhabenfläche selbst gibt es keine Oberflächengewässer. Im Umfeld finden 
sich aber zahlreichen Abgrabungsseen, von denen der Dörpfeldsee unmittelbar 
nördlich des Salzmannweges angrenzt. 
Bei dem unmittelbar südlich des Plangebietes verlaufenden und mit seinem Profil 
teilweise in das Plangebiet hineinreichenden Oerkhausgraben handelt es sich um ei-
nen nur ca. 1 m breiten Wasserlauf mit ephemerer (also nur nach stärkeren Regen-
fällen zu verzeichnender) Wasserführung. Es ist davon auszugehen, dass das anhal-
tende Trockenfallen anthropogen bedingt ist. Bei extremen Starkregenereignissen 
führt der Oerkhausgraben die Niederschläge in Richtung Westen ab. Der Vergleich 
der Flurstücksgrenzen und dem tatsächlichen Verlauf legen nahen, dass sich das Pro-
fil auf Teilabschnitten leicht nach Norden verlagert hat und ursprünglich geradlinig 
parallel der Wasserleitung verlaufen ist (vgl. Abbildung 6).  
 

 
Abbildung 6: Topografische Karte mit Flurstücken und Gewässerverlauf 

 
Der Grundwasserflurabstand liegt laut Bodenkarte bei 2 bis 3 m unter GOK und wird 
vom Geologischen Dienst NRW als nicht für eine regelwerkkonforme Versickerung 
geeignet beurteilt. Das zum B-Plan erstellt Baugrundgutachten (F.G.M., 2024) führt 
hingegen den Nachweis, dass eine dezentrale Versickerung angesichts eines nachge-
wiesenen Grundwasserflurabstandes von ca. 5 m und gut wasserwegsamer oberer 
Bodenschichten, zu dem Ergebnis, dass eine Versickerung möglich ist.  
 

Gewässerverlauf außerhalb der bei-
den Gewässerflurstücke 158 und 71 
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Die Starkregengefahrenkarte der Stadt Hilden (vgl. Abbildung 7) weist die Vorhaben-
fläche als nahezu nicht von Starkregen gefährdet aus. Lediglich am südwestlichen 
Rand des Plangebietes sowie in schmalen Senken innerhalb der Tennisanlage sind 
bei extremen Niederschlägen kleinflächig Überstauungen zu erwarten. 
 

  
Abbildung 7: Starkregengefahrenkarte �t extremer Starkregen (Stadt Hilden, dl-de/by-2-0) 

2.5 Klima und Lufthygiene 

Beurteilungsgrundlagen 
 

Für die Beurteilung der Funktionsfähigkeit 
des Plan- und Untersuchungsgebietes hin-
sichtlich der klimatischen und lufthygieni-
schen Leistungen werden die klimatischen 
Kriterien und die aktuelle Luftbelastung 
mit Schadstoffen (Schema 3) getrennt be-
trachtet. 

Ausgleichspotential 

Die Beurteilung einer Fläche hinsichtlich ih-
res klimatischen Ausgleichspotentials ist 
daran festzumachen, ob sie klimatische 
Funktionen (s.u.) hat, die sich in solchen 
Gebieten auswirken, die als belastet anzu-
sehen sind und somit einer Entlastung be-
dürfen. Als klimatisch belastet sind in der 
Regel Stadt-, Innenstadt sowie Gewerbe- 
und Industriegebietsklimata anzusehen 
(vgl. Stock et al., 1986). Nur in diesen Fällen 

ist eine Beurteilung des klimatischen Aus-
gleichspotentials notwendig.  
Falls die durch ein Entwicklungsgebiet po-
tentiell beeinflussten Flächen über ein aus-
geglichenes Klima und lufthygienisch unbe-
denkliche Verhältnisse verfügen, kann in 
der Regel auf eine detaillierte Prüfung der 
lufthygienisch-klimatischen Funktionen 
verzichtet werden. 

Luftregenerationsfunktion 

Die Fähigkeit einer Fläche, zur Luftregene-
ration beizutragen (der Frischluftentste-
hung zu dienen), besteht in erster Linie in 
der Ausfilterung von Schadstoffen und der 
Erhöhung der Luftfeuchtigkeit durch die 
Vegetation, weniger in der oftmals vermu-
teten Produktion von Sauerstoff. Hinzu 
kommt der Temperaturausgleich durch die 
Produktion von kühlerer Luft. Der 
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entscheidende Faktor für eine diesbezügli-
che Leistungsfähigkeit ist die Flächen-
größe. In der Regel ist erst ab 50 ha von ei-
ner Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Luft-
regeneration zu sprechen. 
 
Temperaturausgleichsfunktion 

Besiedelte Gebiete weisen in der Regel 
eine gegenüber dem Umland deutlich hö-
here Temperatur sowie eine geringere re-
lative Luftfeuchtigkeit auf. Da diese stadt-
klimatischen Effekte unter anderem auch 
negative gesundheitliche Auswirkungen 
haben können, ist ein Temperaturaus-
gleich durch die Zuführung kühlerer Luft in 
belastete Gebiete von hoher stadtökologi-
scher Bedeutung. Entscheidendes Krite-
rium für die Bildung von Kaltluft ist die 
Dichte und Art des Bewuchses einer Flä-
che. 

Luftleitungsfunktion 

Die äußere Gestalt und Lage einer Fläche 
(topografische Verhältnisse, Bewuchs, Art 
und Größe sowie Ausrichtung von 

Baukörpern) ist entscheidend dafür, inwie-
weit sie selbst als auch weitere Flächen in 
ihrem Lee durchlüftet werden, die Fläche 
also Teil einer Ventilationsbahn ist. Die 
Funktion der Luftleitung kann bei einer Flä-
che nicht nur durch ihre Bebauung, son-
dern auch durch dichten Bewuchs (z. B. 
Waldgebiete) deutlich beeinträchtigt wer-
den. Die Berücksichtigung einer Luftlei-
tungsfunktion ist vor allem dann von Be-
deutung, wenn durch eine Bebauung Aus-
wirkungen auf Gebiete mit hoher Belas-
tung und bereits schlechter Durchlüftung 
zu befürchten sind. 

Schadpotential 

Zur Ermittlung des Schadpotentials von 
stofflichen Immissionen können sowohl Er-
mittlungen der Immissionskonzentratio-
nen von Einzelschadstoffen wie auch die 
Erfassung von Immissionswirkungen an Bi-
oindikatoren beitragen (Schema 4). Liegen 
entsprechende Untersuchungen nicht vor, 
ist mittels Hilfskriterien eine theoretische 
Ableitung der anzunehmenden Immissi-
onsbelastung vorzunehmen. 

Zustand im Untersuchungsgebiet und Beurteilung 

Die Klimafunktionskarte der Stadt Hilden (Stand 2018) verzeichnet das Plangebiet 
und sein überwiegendes Umfeld als Ausgleichsraum, in dem Kaltluft gebildet wird, 
die über die südlich der Stadt Hilden gelegenen Grün- und Freiflächen von Ost nach 
West abfließt. Dabei sind die Siedlungsflächen im Umfeld als solche gekennzeichnet, 
in den sich auch in austauscharmen Wetterlagen die Wirkung der Kaltluft noch in-
nerhalb der Bebauung positiv auswirkt. 
Die Planungskarte aus der Klimaanalyse verzeichnet die Freiflächen im Plangebiet 
und seinem Umfeld als solche mit geringer stadtklimatischer Bedeutung, den Sied-
lungsbestand im Umfeld als stadtklimatisch günstige Siedlungsräume. 
Somit ist im Umfeld des Untersuchungsgebietes kein spezieller Bedarf an klimatisch-
lufthygienischem Ausgleich zu erkennen und die Flächen des Plangebietes haben 
auch keine wesentliche Bedeutung für den klimatischen Ausgleich in höher belaste-
ten Siedlungsräumen. 
 
Aktuelle Daten zur Beurteilung der Immissionssituation im Planungsraum liegen 
nicht vor. Als lokale Emissionsquellen sind lediglich die gering befahrenen Verkehrs-
straßen und Hausbrand zu nennen. Aufgrund des geringen Umfangs von, zudem lo-
cker bebauten, Siedlungsflächen liegt eine gute Durchlüftungssituation vor, sodass 
keine planungserheblichen Einflüsse erkennbar sind und anzunehmen ist, dass die 
Schadstoffbelastung weitestgehend der in der Region üblichen Hintergrundbelas-
tung entspricht. Ein Erfordernis spezieller Maßnahmen im Rahmen der Bauleitpla-
nung liegt somit nicht vor. 
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Abbildung 8: Klimaanalyse Hilden: Klimafunktionskarte 

 

  
Abbildung 9: Klimaanalyse Hilden: Planungskarte (Ausschnitt) 

2.6 Biotop- und Artenschutz 

Beurteilungsgrundlagen 
 

Für eine Beschreibung und Beurteilung des 
Zustandes und der Leistungsfähigkeit einer 
Fläche für die Belange der belebten Um-
welt (Flora und Fauna, Habitate) sind die 
im Schema 5 aufgeführten Potentiale und 
Funktionen zu berücksichtigen. 

Lebensraumfunktion 
 
Mit der Lebensraumfunktion einer Fläche 
ist ihre Eignung gemeint, die Rahmenbe-
dingungen für das Vorkommen von Tieren 
und Pflanzen zu bieten. Dabei kann sich die 
Lebensraumfunktion gegebenenfalls auch 
auf die Eignung als saisonal oder 

"nutzungsbedingt" begrenzter Aufent-
haltsraum (Winterquartier, Brutrevier, 
Nahrungshabitat) beschränken. 
 
Für die durch die Planung direkt betroffene 
Fläche und ihre unmittelbaren Randberei-
che wird eine möglichst detaillierte Beur-
teilung anhand der Kriterien Seltenheit 
und Gefährdung, Naturnähe, Vielfalt, Flä-
chengröße und Ersetzbarkeit vorgenom-
men. 
 
Seltenheit und Gefährdung von Biotopen 
Die Beurteilung von Gefährdung und Sel-
tenheit von Biotoptypen erfolgt in erster 
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Linie auf Basis der "Roten Liste der gefähr-
deten Biotoptypen von Nordrhein-Westfa-
len" sowie der einschlägigen Biotopbewer-
tungsverfahren. dabei ist zu beachten, dass 
Flächen innerhalb von besiedelten Gebie-
ten einen höheren ökologischen Stellen-
wert besitzen als in der freien Landschaft. 
Für die Beurteilung der Seltenheit und Ge-
fährdung einzelner Tier- und Pflanzenarten 
werden die einschlägigen "Roten Listen" 
zugrunde gelegt. 
 
Naturnähe 
Für die Beurteilung des Kriteriums Natur-
nähe werden die Teilkriterien: 
�x Natürlichkeit (Anteile von Elementen 

der potentiellen natürlichen Vegeta-
tion, bzw. kulturbetonter oder künstli-
cher Strukturen)  
und 

�x Maturität (Reife der Biotopstrukturen, 
also ihr Entwicklungszustand innerhalb 
der natürlichen Sukzessionsabläufe 

herangezogen. Darüber hinaus erlaubt die 
Klassifizierung der Siedlungsdichte eine Be-
urteilung der Intensität anthropogener 
Einflüsse und die damit einhergehende 
Minderung der Naturnähe. 
 
Vielfalt 
Das Kriterium Vielfalt umfasst neben der 
Artenvielfalt vor allem den Reichtum einer 
Fläche an unterschiedlichen Biotopstruktu-
ren. Eine vielfältige Lebensraumausstat-
tung zieht oftmals auch eine hohe Vielfalt 
der auftretenden Tierarten nach sich.  
 
Als Teilkriterien sind zu betrachten: 
 
�x Vegetationsschichtung (= vertikale Ve-

getationsstruktur) 
�x horizontale Vegetationsstruktur und 

Grenzliniendichte 
�x sonstige Strukturmerkmale (Totholz, 

Steine etc.). 
 
Flächengröße 
Die Größe einer unzerteilten Fläche ist als 
wertsteigerndes Merkmal bei der Beurtei-
lung zu berücksichtigen. Mit zunehmender 
Größe steigt nämlich nicht nur die Leis-
tungsfähigkeit der Fläche, einer artenrei-
chen Lebensgemeinschaft Lebensraum zu 
bieten, sondern nimmt gleichzeitig auch 
der Flächenanteil, auf den die Umgebungs-
nutzung negativ einwirkt (Störungszone), 
ab. 
Eine allgemeine Angabe der vor allem für 
Tiergemeinschaften notwendigen mini-

malen Biotopgröße ist nicht möglich. Auf-
grund von Untersuchungen zum Mini-
mumareal einiger Tiergruppen wird ab ei-
ner Freiflächengröße von 5 ha ein erhöhter 
Biotopwert angenommen. 
Im besiedelten Bereich ist die Bebauung 
größerer Freiflächen in der Regel mit ei-
nem nicht ersetzbaren Verlust an Lebens-
raum verbunden, da vergleichbar große 
Flächen nicht mehr existieren (vgl. räumli-
che Ersetzbarkeit). 
 
Ersetzbarkeit 
Die Ersetzbarkeit von Biotopen ist sowohl 
unter zeitlichen (Wiederherstellbarkeit) 
wie räumlichen Aspekten zu betrachten.  
 
Die Wiederherstellbarkeit ist ein wichtiges 
Kriterium bei der Beurteilung, ob ein Ein-
griff gemäß Landschaftsgesetz ausgleich-
bar ist oder nicht. Da Alter weder herstell-
bar ist, noch der Alterungsprozess verkürzt 
werden kann, müssen alte Biotope als 
nicht ersetzbar beurteilt werden. Zur Ab-
grenzung wird ein Zeitraum von 30 Jahren 
gewählt, da dies der äußerste noch über-
schaubare Planungshorizont ist.  
Bei Biotopen mit Entstehungszeiträumen 
unterhalb von 30 Jahren wird eine größt-
mögliche Differenzierung angestrebt, wo-
hingegen bei Entstehungszeiträumen über 
150 Jahre auf eine weitere Differenzierung 
verzichtet wird (vgl. Tab. A6). Damit wird 
dem raschen Wandel der Agrarlandschaft 
und der Siedlungsgebiete Rechnung getra-
gen, in denen auch solche Biotope zuneh-
mend seltener werden, die unter bioökolo-
gischen Gesichtspunkten als jung zu be-
zeichnen sind. Gleichzeitig werden ältere 
Biotope generell als hochgradig schutzwür-
dig beurteilt. 
Unter räumlichen Gesichtspunkten kann 
auch bei "jungen" Biotopen die Ersetzbar-
keit dann eingeschränkt sein, wenn sie an 
bestimmte Randbedingungen geknüpft 
sind, die ihrerseits selten sind. Das können 
beispielsweise besonders nährstoffarme 
oder feuchte Bodenverhältnisse, große Flä-
chen oder aber besondere klimatische Ver-
hältnisse sein. 
 
Entwicklungsfähigkeit 
Während für die Beurteilung des Kriteri-
ums "Ersetzbarkeit" primär danach gefragt 
wird, ob sich das durch ein Vorhaben be-
einträchtigte Biotop an anderer Stelle wie-
der in gleicher oder - unter Naturschutzge-
sichtspunkten - besserer Ausprägung ent-
wickeln kann, soll unter "Entwicklungs-



Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
 
 

���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���E�Œ�X���í�ó�ó���c�^���o�Ì�u���v�v�Á���P���l�����Œ�µ���Z�Z���µ�•���Œ���t���P�^ 
in Hilden 

 
 __________________________________________________________________ umweltbüro essen 

 16 

fähigkeit" die theoretische Eignung des 
Entwicklungsgebietes verstanden werden, 
bei veränderten Nutzungsansprüchen wie-
der Standort schutzwürdiger Biotope zu 
werden. Zu unterscheiden ist nach Schlüp-
mann und Kerkhoff (1992) die Entwick-
lungsfähigkeit zu naturnahen Lebensräu-
men (z. B. entwässerte Wiese zu naturna-
her Feuchtwiese oder Ackerfläche zum 
Standort der potentiellen natürlichen Ve-
getation) und die Entwicklung zu natur-
schutzwürdigen Primär- und Sekundärle-
bensräumen (z. B. aufgelassene Abgra-
bungsflächen). In beiden Fällen erfolgt eine 
integrative Beurteilung verschiedener 
Faktoren. Neben der Nachhaltigkeit be-
reits vorgenommener Eingriffe in den Bo-
den und der Seltenheit der natürlichen 
Standorteigenschaften sind insbesondere 
die Störintensität von benachbarten Nut-
zungen und die Flächengröße von Bedeu-
tung. Die Skalierungen in der Tabelle A8 
und Tabelle A9 sollen die Einstufung der 
einzelnen Flächen erleichtern. Die Zuord-
nung zu Wertstufen ist erforderlichenfalls 
jedoch zusätzlich verbal zu begründen. 
Eine Beurteilung dieser Flächenfunktionen 
erfolgt nur für flächig ausgebildete Bio-
tope mit einer Größe von mindestens 
5 ha. Bei kleineren oder schmalen linear 
ausgebildeten Biotopen sind die Nach-

barnutzungen sehr stark wertbestimmend, 
so dass eine schematisierte Beurteilung 
ausscheidet. 
 
Biotopverbundfunktion 
 
Einer Fläche kann - unabhängig von ihrer 
Lebensraumfunktion - eine Bedeutung für 
den Naturschutz zukommen, wenn sie Tie-
ren ermöglicht, von einem (Teil-) Lebens-
raum zu einem anderen zu gelangen und so 
dem Mobilitätsbedürfnis zum Zwecke der 
Nahrungssuche, der Vermehrung oder der 
Retention bzw. der (Wieder-) Verbreitung 
von Arten dient. Um diesen Zweck erfüllen 
zu können, müssen die Flächen zwar ein 
Mindestmaß an Lebensmöglichkeiten bie-
ten, jedoch nicht die gleiche Qualität ha-
ben wie Dauerlebensräume. Die Funkti-
onsweise von Biotopverbundflächen kann 
als Korridor, der zwei Flächen direkt ver-
bindet oder aber als Trittsteinbiotop gese-
hen werden, das ein Jahreszeitlich aber 
auch räumlich begrenztes Zwischenglied 
zwischen Hauptbiotopen darstellt (z. B. in 
Form eines Rastplatzes zwischen Sommer- 
und Winterquartier oder als räumlich und 
in seiner Ausstattung begrenzter Lebens-
raum von Populationen, die sich von hier 
aus weiterverbreiten).

Zustand im Entwicklungsgebiet 

A Biotop- und Nutzungsstruktur 

Die Abgrenzung der Biotoptypen in Karte 1 und in Abbildung 10 wurde auf Basis der 
Vermessungsdaten, aktueller Luftbilder sowie einer Begehung am 31.07.2024 vor-
genommen. 
Zu unterscheiden sind im Plangebiet im Wesentlichen zwei Biotopkomplexe, die je-
weils von größeren linearen Gehölzbeständen (parallel des Oerkhausgrabens sowie 
an den Rändern der Sportanlage und längs des westlichen Randes des Plangebietes 
begrenzt werden) 
1. Die Tennisanlage mit den Tennenplätzen, dem Vereinsgebäude, vorgelagerten 

versiegelten Flächen und kleineren Bereiche mit Vielschnittrasen oder gartenar-
tiger Nutzung (Ziergrün) sowie 

2. parkartig gestaltete Flächen im Westen des Plangebietes mit Wiesen/Viel-
schnittrasen und kleineren Gehölzinseln die vom Salzmannweg im Norden und 
dem Bruchhauser Weg im Westen (endet an einem landwirtschaftlichen Weg) 
begrenzt werden. 

 
Die zum Ende der 1980er Jahre errichtete Tennisanlage im Osten des Plangebietes 
verfügt über sechs Tennenplätze, die im Westen und Süden mit Laubgehölzen ein-
gefasst sind. Östlich und nördlich des eingeschossigen Vereinsgebäudes besteht zur 
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Wohnbebauung hin ein gehölzbestandener Lärmschutzwall. Die sonstigen Freiflä-
chen bestehen aus versiegelten Flächen (z. B. die Stellplatzfläche) und kleineren Be-
reichen mit Vielschnittrasen oder gartenartiger Nutzung (niedriges Ziergrün). 
Im Westen des Plangebietes befinden sich zwei nicht eingezäunte Wiesen, die von 
einer ca. 15 Jahren alten durchlässigen Strauchreihe aus heimischen Arten getrennt 
sind. Die südliche Wiese ist als Bolzwiese ausgewiesen und unterliegt einer höheren 
Pflegeintensität. Die nördliche Wiese wurde zwar bei der Begehung gemäht vorge-
funden, wird aber den (historischen) Luftbildern zufolge mit längeren Pflegeinterval-
len unterhalten. Die Bolzwiese ist zum Bruchhauser Weg hin mit einem 10 m breiten 
und 20 Jahren alten Gehölzstreifen aus heimischen Arten abgeschirmt. 
Der sehr schmale und stark linear verlaufende Oerkhausgraben (auf der Stadtgrenze 
zu Langenfeld liegend) ist seit 30 Jahren mit heimischen Laubgehölzen bestanden. 
Zum Zeitpunkt der Begehung führte er kein Wasser. Seine Sohle war aber vor allem 
im südlichen Bereich ohne Bewuchs, was eine regelmäßige Durchströmung nahelegt. 
Entlang des Baches sind deutliche Wegenutzungen erkennbar, die sich gen Norden 
aber verlieren. Der angrenzende Acker verfügt über keinen Schutzstreifen, sondern 
wird bis an den Bach heran bewirtschaftet. 
Die Verkehrsflächen des Salzmannweges im Norden sowie Bruchhauser Weg im 
Westen liegen nicht im Plangebiet, deren Straßenbäume (Eschen) hingegen schon. 
Beim Salzmannweg handelt es sich um eine vor ca. 35 Jahren erneuerte Allee mit 
wenigen Neupflanzungen, wohingegen der Bruchhauser Weg nur einseitig und erst 
seit 20 Jahren bestockt ist. Diese straßenbegleitenden Bäume stocken teilweise sehr 
nah an Entwässerungsanlagen (Einläufe und Kanal) (vgl. Fotodokumentation). 
 
Neben der Ackerfläche gibt es im nahen Umfeld des Plangebietes eine Pferdekoppel, 
eine neuangelegtes offenes Regenrückhaltebecken mit einzelnen Neupflanzungen, 
Wohnbebauung bestehend aus Einfamilien- und Doppelhäusern und mit dem 
Dörpfeldsee im Norden einen dicht mit Gehölzen umstandenen Baggersee. 
 



Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
 
 

���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���E�Œ�X���í�ó�ó���c�^���o�Ì�u���v�v�Á���P���l�����Œ�µ���Z�Z���µ�•���Œ���t���P�^ 
in Hilden 

 
 __________________________________________________________________ umweltbüro essen 

 19 

  

Foto 3: �Y���•�����Z�•���d���v�v���v�(���o�����Œ�U�����]�����Œ���v���o�]���Z���Y Foto 4: �Y���À�}�v���Á�����Z�•���o�v�������Œ���]�š���v���•�]���Œ�P�Œ�º�v�(�o�����Z���v���Y�� 

  

Foto 5: �Y���µ�u�P�������v���•�]�v��, �Y Foto 6: �Y�����v�����]�����•�]���Z�����]���Z�š���Œ�����'���Z�‚�o�Ì�•�š�Œ���]�(���v���Y 

  

Foto 7: �Y���Ì�µ�Œ���(�Œ���]���v���>���v���•���Z���(�š�����v�•���Z�o�]���˜���v Foto 8: Straßenraum des Salzmannweges  
mit geschützter Allee (Eschen) �Y 
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Foto 9: �Y���µ�v�������]�v�•���]�š�]�P���u���'���Z�Á���P  
(frei für Fahrradfahrende) 

Foto 10: ���Œ�µ���Z�Z���µ�•���Œ���t���P�����]�v�•���]�š�]�P�����v�P�������µ�š���Y 

  

Foto 11: �Y���u�]�š���]�v�(�}�Œ�u���o�o���Œ���E�µ�š�Ì�µ�v�P�����µ�Œ���Z�� 
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